
 

               Efh/en 

 

Absender: 

 

 

Einzelfallhilfe – Manufaktur e. V. 
Zeppelinstraße 136 
14471 Potsdam 

Datum: 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich von                          bis  
beabsichtige, die folgende Nebentätigkeit auszuüben. Ich bitte Sie, dies zu genehmigen. 

Art der Nebentätigkeit 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Arbeitgeber und Bruttogehalt 
Die Nebentätigkeit übe ich auf 520-Euro-Basis für und im Auftrag der Firma (Name, Anschrift): 
 
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. aus. 

Umfang der Nebentätigkeit (wöchentlicher Zeitaufwand / Wochentage aufführen) 

• Wochenstunden für die unmittelbare Nebentätigkeit: ………………………………… Stunden 
• an folgenden Wochentagen & Std je Tag: ……………………………………………………… 
• Zusätzlicher Zeitaufwand (z.B. Vorbereitung): ………………………………………………. Stunden 

Ich versichere, dass ich die o. g. Nebentätigkeit in meiner Freizeit ausübe und durch die 
Nebentätigkeit die gesetzlich vorgeschriebene Höchstarbeitszeit nicht überschritten wird.  
Die vorgeschriebenen Ruhetage werden eingehalten.  
Meine Haupttätigkeit bei der Einzelfallhilfe-Manufaktur e.V. wird in keiner Weise beeinträchtigt und 
die Vereinbarungen aus dem Arbeitsvertrag bestehen vollständig fort.  
Die rückseitigen Hinweise zur Nebentätigkeit sind Bestandteil dieser Genehmigung und werden von 
mir eingehalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_______________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Arbeitnehmer 

 

_______________________________________ 
Genehmigung AG / Ort, Datum, Unterschrift Arbeitgeber, Firmenstempel  



 

               Efh/en 

 
Einzelfallhilfe-Manufaktur e.V. 
 
Hinweise zur Nebentätigkeit 
 
In Ausübung der Nebentätigkeit dürfen Sie nicht: 
 
-für einen unserer Konkurrenten arbeiten (Wettbewerbsverbot) 
-Sonntags arbeiten ohne einen Ersatzruhetag 
-die Arbeitszeit von 10 Stunden am Tag überschreiten 
-die Ruhezeit von min. 11 Stunden vor der Haupttätigkeit unterschreiten 
-die Nebentätigkeit während der Hauptarbeitszeit ausüben  
  (auch Handy Telefonate, E-Mails ec.) 
-die Nebentätigkeit im Urlaub ausüben 
-die SV-Grenzen überschreiten (520,-€ / Mon. Bei Minijobs) 

 

 


